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Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften  

Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel 

Verkündungsblatt Nr. 25/2016 

Geschäftsordnung der Gremien der Fakultät Verkehr-Sport-Tourismus-Medien „Karl Scharfenberg“ 

der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften – Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel 

 

Auf der Grundlage des Niedersächsischen Hochschulgesetzes in der derzeit gültigen Fassung (- VORIS 22210 -) und der Ge-

schäftsordnung der Gremien (Verkündungsblatt Nr. 13/2004, zuletzt geändert am 27.01.2005 (Verkündungsblatt Nr. 5/2005)) 

hat der Fakultätsrat Verkehr-Sport-Tourismus-Medien am 05.07.2016 die folgende Geschäftsordnung beschlossen, die das 

Präsidium der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften – Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel in seiner 

Sitzung am 08.07.2016 genehmigt hat. 

 

 
§ 1 Geltungsbereich 

Diese Geschäftsordnung gilt für den Fakultätsrat und das Deka-
nat der Fakultät Verkehr-Sport-Tourismus-Medien und für die von 
diesen eingesetzten Gremien. 

 
§ 2 Allgemeinklausel 

Es gelten die Bestimmungen der Geschäftsordnung der Gremien, 
sofern in den nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes vor-
gesehen ist. 

 
§ 3 Personalentscheidungen 

Personalentscheidungen müssen nicht in geheimer Abstimmung 
getroffen werden. 

 
§ 4 Schlussbestimmungen 

Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. 


